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MwStSystRL Mehrwertsteuersystemrichtlinie
Nr. Nummer
Rn. Randnummer
s. siehe
S. Seite
SchaumwZwStG Schaumwein-Zwischenerzeugnissteuergesetz
StromStG Stromsteuergesetz
StuW Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift)
TabakStG Tabaksteuergesetz
u. a. und andere
übers. übersetzt
UR Umsatzsteuerrundschau (Zeitschrift)
usw. und so weiter
vgl. vergleiche
VVDStRL Vereinigung deutscher Staatsrechtslehrer
z.B. zum Beispiel
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
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Einleitung

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand1 ist in der Literatur schon mehr-
fach Gegenstand von Untersuchungen gewesen.2 In diesen lag der Schwerpunkt
meist in der Auslegung des Umsatzsteuergesetzes und der Prüfung, inwieweit die
nationalen Umsatzsteuervorschriften mit der europarechtlichen Vorgabe zu verein-
baren sind. Dieser Problematik vorgelagert ist die Frage, ob die öffentliche Hand
überhaupt taugliches Umsatzsteuersubjekt ist.

Die Leistungen der öffentlichen Hand der Umsatzsteuer zu unterwerfen, liegt
nahe, wenn man nur die Art der von der öffentlichen Hand ausgeführten Leistungen
betrachtet. Sie bietet fast jede Leistung an, die auch von privaten Unternehmern
angeboten wird und bei diesen der Umsatzbesteuerung unterliegt. Zu den staatlichen
Unternehmen gehören etwa Banken, Verkehrsbetriebe, Versorgungsbetriebe, Bä-
derbetriebe und sogar Brauereien, wie etwa die Beteiligung des Freistaates Bayern
amStaatlichenHofbräuhausMünchen.Wenn die öffentlicheHand imRahmen dieser
Betriebe Leistungen ausführt, ähnelt sie privaten Unternehmern, zumal sie teilweise
in Privatrechtsformhandelt. Daran mag liegen, dass die Umsatzbesteuerung der
öffentlichen Hand kaum in Frage gestellt wird.

Doch auch wenn die öffentliche Hand Leistungen ausführt, die, wenn sie von
privaten Unternehmern erbracht werden, umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig
sind, kann nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass es der Staat ist, der handelt.
Die Funktion einer Steuer liegt in der Finanzierung des Staates und seiner Aufgaben.3

Durch die Besteuerung der öffentlichen Hand – also sich selbst – kann der Staat sein
Vermögen nicht mehren. Die Besteuerung der öffentlichen Hand erscheint daher
sinnwidrig (hierzu: 1. Kapitel, I. und II. Abschnitt).

Es stellt sich allerdings die Frage, ob dieser Einwand der fiskalischen Sinnlo-
sigkeit der Besteuerung der öffentlichen Hand auch speziell für die Umsatzbe-
steuerung gilt. Das Umsatzsteuerrecht besteuert zwar den Unternehmer. Nach weit

1 Der Begriff „öffentliche Hand“ wird europarechtlich eng definiert und erfasst gemäß
Art. 2 der EU-Transparenzrichtlinie 80/723 EWG vom 25.06.1980 den Staat sowie andere
Gebietskörperschaften. Als umgangssprachlicher Sammelbegriff erfasst er den gesamten
staatlich-öffentlichen Sektor und soll im Folgenden in diesemweiten Sinne verstanden werden.

2 Etwa J.-S. Park, Die Steuerpflicht von Daseinsvorsorgeeinrichtungen der öffentlichen
Hand; N. Häck, Die öffentliche Hand im Körperschaft- und Umsatzsteuerrecht;M. Siegel, Der
Begriff des „Betriebs gewerblicher Art“ im Körperschaft- und Umsatzsteuerrecht.

3 W. Heun, in: H. Dreier (Hrsg.), GG, Bd. III, Art. 105, Rn. 1;H. Weber-Grellet, Steuern im
modernen Verfassungsstaat, S. 8.



verbreiteter Ansicht ist die Umsatzsteuer aber eine Verbrauchsteuer.4 Nicht der
Unternehmer soll der eigentlich steuerlich Belastete sein, sondern der Verbraucher,
der eine Leistung in Anspruch nimmt. Nach dieser Einschätzung ist der Unternehmer
nur aus rechtstechnischen Gründen derjenige, der die Umsatzsteuer für den Ver-
braucher anmelden und abführen muss. Da die steuerlichen Mittel nach dieser
Sichtweise aus dem Vermögen der Verbraucher stammen, könnte insoweit ange-
nommen werden, dass die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand eine Fiskal-
funktion erfüllt. Dem System des Umsatzsteuergesetzes kann jedoch nicht mit Be-
stimmtheit entnommen werden, dass die Umsatzsteuer tatsächlich nicht auf die
steuerliche Belastung des Unternehmers, sondern die des Verbrauchers gerichtet ist
(hierzu: 1. Kapitel, III. Abschnitt).

Allerdings wird auch die Finanzierungsfunktion der (Umsatz-)Steuer nicht als
Besteuerungsgrund für die öffentliche Hand betrachtet.5 Vielmehr dient die Um-
satzsteuer in diesem Zusammenhang als Schutzinstrument für private Unternehmer,
die die öffentliche Hand als Konkurrentin im Wettbewerb ansehen. Der Grund der
Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand liegt in der Herstellung der umsatzsteu-
erlichen Wettbewerbsneutralität. Auf die Verwirklichung dieser Wettbewerbsneu-
tralität im Verhältnis der öffentlichen Hand zu privaten Unternehmern ist das Um-
satzsteuergesetz angelegt. Insbesondere ist es aber das europäische Gemein-
schaftsrecht, das eine umsatzsteuerliche Gleichstellung von Staat und Privaten durch
einen strengen Grundsatz der Wettbewerbsneutralität vorgibt (hierzu: 2. Kapitel).

In der Literatur wird versucht, diesen Grundsatz der Wettbewerbsneutralität als
verfassungsrechtliches Postulat zu begründen.6 Die (Umsatz-)Besteuerung der öf-
fentlichen Hand wird als eine verfassungsrechtliche Vorgabe angesehen. Entgegen
dieser vielfach vertretenen Auffassung ist ein solcher Grundsatz dem Grundgesetz
nicht zu entnehmen (hierzu: 3. Kapitel).

Dagegen gibt das europäische Gemeinschaftsrecht sehr wohl einen Grundsatz der
Wettbewerbsneutralität vor. Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts findet seine
Grenze jedoch in der Verfassungsidentität (hierzu: 4. Kapitel).

Unabhängig von einem solchem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität ist die
öffentliche Hand nie Wettbewerberin, weil sie nicht mit privaten Unternehmern
konkurriert; denn sie erfüllt staatliche Aufgaben. Die Umsatzbesteuerung der öf-
fentlichen Hand ist rechtsgrundlos. Die Rechte der Privaten werden nicht durch eine
Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand verwirklicht, sondern allein durch die
Umsetzung des Privatheitsprinzips (hierzu: 5. Kapitel).

Spezifika kommunaler Unternehmen und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen
werden nicht erörtert.

4 Nachweise im 1. Kapitel, III. 2. d) bb).
5 R. Hüttemann, Die Besteuerung der öffentlichen Hand, S. 5 ff.; N. Häck, Die öffentliche

Hand im Körperschaft- und Umsatzsteuerrecht, S. 46 ff.
6 Nachweise im 3. Kapitel, III. 2. und IV. 1.
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1. Kapitel

Funktion der (Umsatz-)Steuer und deren
Vereinbarkeit mit der (Umsatz-)Besteuerung

der öffentlichen Hand

Die Besteuerung der öffentlichen Hand ist allgemeine Rechtspraxis. Betrachtet
man aber die vorrangige Funktion der Steuer, nämlich die der Finanzierung des
Gemeinwesens (vgl. § 3 AO)1, erscheint die Besteuerung der öffentlichen Hand
sinnwidrig. Dies wird in den folgenden Abschnitten erläutert.

I. Steuerpflicht als Bürgerpflicht

Um in Recht und Freiheit leben zu können, brauchen dieMenschen den Staat. Der
Staat ist die Organisation der Menschen, eine Gemeinschaft, die sie selbst gebildet
haben, um in Recht und Freiheit leben zu können.2

Der Staat ist daher die Sache der Bürger.3 Die bürgerliche Sittlichkeit verpflichtet
sie, bestmöglich zur Verwirklichung des Gemeinwohls beizutragen.4

Diese Verpflichtung umfasst zunächst die finanzielle Ausstattung des Staates.5

Der 10. Abschnitt des Grundgesetzes sieht die Steuer als Grundlage des staatlichen
Finanzwesens vor. Das Gemeinwesen wird also zumindest grundsätzlich durch
Steuern finanziert.

Eine andere Weise als die Finanzdeckung des Staates durch Steuern ist in einem
freiheitlichen Gemeinwesen einer Republik auch kaum denkbar. Nur das System der
Besteuerung ermöglicht die Gleichheit der Besteuerung, bei der alle Bürger ihren

1 H. Weber-Grellet, Steuern im modernen Verfassungsstaat, S. 10.
2 K.A. Schachtschneider, Souveränität, S. 17 ff.; ders., Der Anspruch auf materiale Priva-

tisierung, S. 51; Res publica res populi, S. 350 ff.
3 K.A. Schachtschneider, Res publica res populi, S. 64.
4 K.A Schachtschneider, Steuern auf Steuern, in: FS für W. Reiss, S. 101 (110); zum Ge-

meinwohl und zum besonderen Glück vgl. ders., Prinzipien des Rechtsstaates, S. 128; ders.,
Freiheit, S. 60 ff., S. 449 ff; ders., Der Anspruch auf materiale Privatisierung, S. 43 ff.

5 P. Kirchhof, Die Steuern, in: J. Isensee/ders. (Hrsg.), HStR, Bd. V, § 118, S. 960, Rn. 1 ff.,
S. 1056, Rn. 197; K.A. Schachtschneider, Steuern auf Steuern, S. 101 (109).




